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An die Tutorinnen und Tutoren der Q4       
An die Schülerinnen und Schüler der Q4 

Letzter Unterrichtstag der Jahrgangsstufe Q4 am 15. Mai 2020:  

 Bekanntgabe der Notenpunkte des Halbjahres Q4 

 Wahl der 24 einzubringenden Grundkurse 

 Abgabe der Wünsche für zusätzliche Eintragungen in das Abiturzeugnis 
 
Bitte dringend beachten: 

 Die Anwesenheit aller Schülerinnen und Schüler ist unbedingt erforderlich! 

 Die Schülerinnen und Schüler sollen zu diesem Termin ihre Zeugnisse aus den 
Jahrgangsstufen Q1-Q3 mitbringen, damit eine Überprüfung der den Kontrollbögen zu 
entnehmenden Notenpunkte vorgenommen werden kann! 

 
Der Ablauf des letzten Unterrichtstages ist wie folgt geregelt:  

1. und 2. Stunde:  Gruppe 1 
3. und 4. Stunde:  Gruppe 2 (sofern vorhanden) 
 
Zu Beginn der 1. bzw. 3. Stunde erhalten die Schülerinnen und Schüler ihre Zeugnisse von Q4. 
Damit sind die Leistungen aus Q4 bekanntgegeben.  

Außerdem bekommen sie ihren Kontrollbogen „Zulassung mündliches Abitur 2020“, der unter 
anderem einen Vorschlag zur endgültigen Meldung der 24 einzubringenden Grundkurse 
enthält. Dieser ist von jeder Schülerin / jedem Schüler unter Anleitung der Tutorin / des Tutors zu 
überprüfen. Änderungswünsche sind deutlich zu markieren. Dabei ist der alte Vorschlag 
durchzustreichen und der eigene Wunsch mit einem E (einbringen) oder mit einem Z (Kurse 
kommen in Klammern ins Abiturzeugnis) auszuzeichnen. Achtung: Dies ist nur in wenigen 
Fällen möglich, da „Pflichtkurse“ nicht gestrichen werden können! 
Weiterhin gilt es, die Eintragungen des Fremdsprachenunterrichts und seine Dauer zu 
überprüfen sowie die errechneten Summen.  
Anschließend ist dieser Vordruck von der Schülerin / dem Schüler zu unterschreiben. 

Die Tutorin / der Tutor hat die Aufgabe, diese Unterlagen auf Vollständigkeit und Richtigkeit 
zu überprüfen (als Orientierungshilfe dient der Kontrollbogen). Anschließend die Unterlagen bitte 
direkt bei mir abgeben - in alphabetischer Reihenfolge auf einen Heftstreifen abgeheftet. 

 
Während der 1. bis 4. Stunde stehen in der Verwaltung Mitglieder der Schulleitung für Fragen zur 
Verfügung. 

 

Die Prüfungstermine für das mündliche Abitur sind für jede Schülerin / jeden Schüler über den 
Abiturhelfer im SchulportalHessen (LANiS) ab 15. Mai personalisiert einsehbar. Ein Aushang für die 
Schülerinnen und Schüler in der Schule erfolgt nur noch Prüfungstag. Die Lehrkräfte können sich 
im SchulportalHessen ebenfalls informieren, erhalten zusätzlich aber noch personalisierte 
Prüfungspläne in die Fächer oder per Mail. 

 
 
Anlage: (1) Kontrollbogen für die Meldung der 24 Grundkurse 
             (2) Tabelle zur Ermittlung der Durchschnittsnote für die Abiturzeugnisse / des Prüfungsergebnisses bei 

schriftlicher und mündlicher Prüfung 



 
 
 

Kontrollbogen                     
 
-  als Orientierungshilfe für die Tutorin / den Tutor        
-  für die Kontrolle bei der Meldung der 24 Grundkurse 
 
 
 
  1.  Der/Die Schüler/in hat die für die Aufgabenfelder gem. § 26 der OAVO 

vorgeschriebenen Kurse in die Gesamtqualifikation eingebracht. 
  2. Er/Sie hat je 4 Kurse in den Leistungsfächern und im 3., 4. und 5. Prüfungsfach 

jeweils 4 Kurse bei den Grundkursen in die Gesamtqualifikation eingebracht (§ 26 (4)). 
  3. Er/Sie hat an keiner Stelle themengleiche Kurse angegeben oder denselben Kurs 

zweimal aufgeführt und hat von themen- bzw. inhaltsgleichen Kursen den 
Wiederholungskurs eingebracht (§ 26 (7)). 

  4. Er/Sie hat für mindestens 4 Sportkurse entweder mindestens 01 Punkt erreicht oder 
Atteste zur Befreiung von Sportunterricht vorgelegt. 

  5. Er/Sie hat im Fach Sport nicht mehr als 3 Kurse in die Gesamtqualifikation 
eingebracht oder in Sport als 4./5. Prüfungsfach 4 Kurse (§ 17, § 24 (4) und § 26 (5)).  

  6. Er/Sie hat sich aus einem Fach nicht mehr als 4 Kurse anrechnen lassen. 
  7. Er/Sie hat in wenigstens 5 der 8 Leistungskurse mindestens 10 Punkte der zweifachen 

Wertung erreicht (§ 26 (2)). 
  8. Er/Sie hat im Leistungsfachbereich wenigstens 80 Punkte erreicht (§ 26 (14)). 
  9. Er/Sie hat in den anzurechnenden 24 Grundkursen wenigstens 120 Punkte bei 

einfacher Wertung erreicht (§ 26 (14)). 
10. Er/Sie hat in wenigstens 18 dieser 24 Grundkurse mindestens 05 Punkte erreicht  

(§ 26 (2)). 
11. Er/Sie hat in den 5 Kursen des Prüfungshalbjahres in den Prüfungsfächern keinen 

Kurs mit 00 Punkten abgeschlossen. (§ 26 (2)). 
12. In die Gesamtqualifikation werden eingebracht: 
 - 8 Leistungskurse 
 - 24 Grundkurse, dabei sind die Kurse des 3./4./5. Prüfungsfaches im 

Prüfungshalbjahr aufgeführt. 
 Davon: 
 a) vier Kurse Deutsch (§ 26 (6) 1a) ) 
 b) vier Kurse in der Fremdsprache (gemäß § 14, § 26 (6) 1a) ) 
 c) zwei Kurse in Kunst oder Musik oder Darstellendes Spiel (§ 26 (6) 1b) ) 
 d) zwei Kurse in Politik und Wirtschaft (§ 26 (6) 2b) )  
 e) zwei Kurse in Geschichte aus Q 3  und Q 4 (§ 26 (6) 2a) ) 
 f) insgesamt sechs anrechenbare Kurse aus dem zweiten Aufgabenfeld (§ 26 (6) 2) 
 g) vier Kurse in Mathematik (§ 26 (6) 3a) ) 
 h) vier Kurse in einem naturwissenschaftlichen Fach (§ 26 (6) 3b) ) 
 i) zwei Kurse in einer weiteren Fremdsprache oder einer zweiten Naturwissenschaft 

oder Informatik (§ 26 (6)). 
13. Er/Sie ist  

a) in der 2. Fremdsprache von Klasse 6 bzw. 7 oder 8 bzw. 9 bis E 2 unterrichtet 
worden oder hat  
b) mind. 3 Jahre lang in der Oberstufe die zweite Fremdsprache (12 Jawostdn.) belegt 
und aus Q 3 und Q 4 je einen Kurs in die Gesamtqualifikation eingebracht (§ 14 (3)). 

14. Die Zulassung zu Beginn des Prüfungshalbjahres ist zu Recht erfolgt. 
 
                                                                                                        _____________ 

            
 
  



 
 
 

Tabelle für die Bildung eines Prüfungsergebnisses bei schriftlicher und mündlicher 
Prüfung (Verhältnis 2:1) in vierfacher Wertung (§ 36 (4)), Anlage 10 a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Das Gesamtergebnis P für ein Fach (P: endgültige Punktsumme aus der schriftlichen und 
mündlichen Prüfung im Fach, s: Punktzahl der schriftlichen Prüfung im Fach,  
m: Punktzahl der mündlichen Prüfung im Fach) wird nach der Formel berechnet: 

P = (2s + m) x 4/3    
 
 
 

Tabelle zur Ermittlung der Durchschnittsnote für die Abiturzeugnisse  
(§ 38 (1)), Anlage 10 b 
 

 
 


